
Bekanntmachung Nr. 049/2010 
 
Satzung vom 08.06.2010 über die Änderung 
der Satzung der Stadt Herzogenrath über die Inanspruchnahme von Angeboten 
in der Kindertagespflege und die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der 
Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege vom 28.10.2008 -Kinderfördersatzung (Kfs)-  
 
 
Präambel 
 
Der Landesgesetzgeber hat in dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern (Kinderbildungsgesetz –KiBiz-) die Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unter den Aspekten Erziehung, 
Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und qualitativer Gleichwertigkeit der 
Betreuungsangebote landesrechtlich zusammengefasst. 
 
Die Jugendämter der Städte Alsdorf, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und 
Würselen haben das gemeinsame Ziel, die Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege nach einheitlichen Maßstäben 
abzuwickeln. Dies dient der Rechtssicherheit, Transparenz und Akzeptanz durch die 
Familien in der Städteregion Aachen.  
 
Vor diesem Hintergrund und aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land 
Nordrhein-Westfalen (GO-NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666/SGV. NRW. S. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950) i.V.m. §§ 23, 24, 90 SGB VIII des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch, neugefasst durch Bekanntmachung vom 14.12.2006 
(BGBl. I S. 3134), zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 06.07.2009 
(BGBl. I S. 1696), sowie der §§ 4, 17 und 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und 
Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz –KiBiz-) vom 30.10.2007 (GV. NRW. 
S. 462) hat der Rat der Stadt Herzogenrath nachfolgende Änderungssatzung 
beschlossen.  
 

          § 1 
 

Änderung der Kinderfördersatzung -(Kfs)- 
 
Die Satzung der Stadt Herzogenrath über die Inanspruchnahme von Angeboten in 
der Kindertagespflege und die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der 
Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege vom 28.10.2008 -Kinderfördersatzung -(Kfs)- wird wie folgt 
geändert: 
 
1.  § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Dem Absatz 1 wird hinter dem Wort haben folgender Nachsatz angefügt: 
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„und die ein Betreuungsangebot im Bereich des Jugendamtes 
Herzogenrath als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
(Jugendamtsbereich) in  Anspruch nehmen.“   

 
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 
„Die Förderung in Kindertagespflege setzt voraus, dass die 
Tagespflegeperson und das Kind seinen/ihren  gewöhnlichen Aufenthalt im 
Jugendamtsbereich hat.“ 

 
 c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

„Hat das Kind in einem anderen Jugendamtsbereich seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt als die Tagespflegeperson und ist eine Betreuung bei dieser 
Tagespflegeperson erforderlich, erfolgt die Finanzierung durch das 
Jugendamt, in dessen Bereich das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. Die Regelungen zur Zuständigkeit und Kostenerstattung nach dem 
SGB VIII bleiben unberührt.“  
 

 
2. § 5  wird wie folgt geändert: 

 
 Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 
 
 „Eine Eingewöhnungsphase von bis zu einem Monat kann berücksichtigt 
werden.“ 
 
 

3. In § 6 wird nach der Zahl „14“ der Buchstabe „a“ eingefügt. 
 
 
4. § 10 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird um den Klammerzusatz 
 
   „(Sachaufwand und Förderleistung)“ 
 
  ergänzt. 
 

b) Die Höhe der Geldleistungen  werden wie folgt festgesetzt: 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wochenstunden Leistungssatz monatlich 

1 über 10 und bis 15 Std.* 240 € 

2 über 15 und bis 20 Std. 320 € 

3 über 20 und bis 25 Std. 400 € 

4 über25 und bis 30 Std. 480 € 

5 über 30 und bis 35 Std. 560 € 

6 über 35 und bis 40 Std. 640 € 

7 über 40 Std. 720 € 
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*nur für kombinierte Betreuung in einer Kindertageseinrichtung und in 
Kindertagespflege (§ 4 Abs. 2 l. Satz) 

 
 
5. Die §§ 12 und 13 werden durch folgende §§ 12 und 13 ersetzt: 
 
  
 „§ 12 Unfallversicherung 
 

(1) Selbständig tätige Tagespflegepersonen sind verpflichtet, sich innerhalb 
einer Woche nach Aufnahme ihrer Tätigkeit bei der Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege anzumelden. 

 
(2) Der Tagespflegeperson werden auf Antrag monatlich die nachgewiesenen 

Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung erstattet.  
 
 
  § 13 Aufwendungen zur Alterssicherung 
 

(1) Der Tagespflegeperson werden auf schriftlichen Antrag die 
nachgewiesenen  hälftigen Aufwendungen zu einer angemessenen 
Alterssicherung  erstattet.  

 
(2) Erstattungsfähig sind die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen für 

eine Versicherung in der  gesetzlichen Rentenversicherung, soweit 
Versicherungspflicht aufgrund der Tätigkeit in der Kindertagespflege 
besteht. 

 
(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, sind die 

nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen für Altersvorsorgeverträge nach 
dem Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorgeverträgen 
(Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz –AltZertG-) bis zur Höhe des 
Mindestbeitrages in der gesetzlichen Rentenversicherung 
erstattungsfähig.“ 

 
 
6. Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt: 
 
 „§ 13 a Aufwendungen zur Kranken- und Pflegeversicherung 
 

(1) Der Tagespflegeperson werden auf schriftlichen Antrag die 
nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen zu einer angemessenen 
Kranken- und Pflegeversicherung erstattet. 

 
(2) Erstattungsfähig sind 

 
- die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen zur freiwilligen 

Versicherung in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung laut 
Beitragsrechnung, soweit die Einkünfte aus der Tagespflege die 
selbständige Versicherungspflicht auslösen, 

bzw. 
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- die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen zur privaten Kranken- und 
Pflegeversicherung für die Tagespflegeperson bis zur Höhe des 
Mindestbeitrages der gesetzlichen Kassen. 

 
(3) Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen 

 
- zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung von Familienmitgliedern 

der Tagespflegeperson, 
- für Zusatzversicherungen (insbesondere 

Auslandskrankenversicherungen, Zahnzusatzversicherungen, 
Einzelzimmerzuschlag),  

oder 
- soweit die Tagespflege nicht ursächlich für die Versicherung ist 

(insbesondere bei sonstigen Einkünften wie Unterhaltsleistungen und 
einer weiteren Berufstätigkeit).“ 

 
 
7. Nach § 14 wird folgender § 14 a eingefügt: 
 

„§ 14 a Verwendungsnachweis 
 

(1) Die Verwendung der nach dieser Satzung gewährten Geldleistungen ist 
dem Jugendamt nach Aufforderung nachzuweisen. 

 
(2) Bei der Ermittlung der Angemessenheit der Aufwendungen im Sinne der 

§§ 12 – 13 a erfolgt keine Differenzierung nach privat oder öffentlich 
finanzierter  Kindertagespflege.“ 

 
 
8. In § 16 Abs. 1 Satz 2 wird der Begriff „Auskehrung“ durch den Begriff 

„Auszahlung“ ersetzt. 
 
 
9. § 21 wird aufgehoben. 
 
 
                  § 2 

 
Inkrafttreten 

 
 
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2010 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
 
Es wird nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der z.Zt. gültigen Fassung darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW gegen diese 
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Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herzogenrath 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Herzogenrath, den 08.06.2010 
Der Bürgermeister  
 
gez. 
(Christoph von den Driesch) 
 


